
26 Vgl Kühn, Kirche, Gütersicoh 1980, 27 unter 1iNnwels auf 6’
27 Das olgende Knüpft WI1e der Abschnitt meine Darlegung in Mysteriıum

Salutis IV/2. Zürich 1974, 831-913; 900-907 und versucht, das dort Gesagte welterzu-
führen

Krötke, ahrhen und Einheıit Evangelısche Erwägungen ZUT inıgung der Kırchen
ach arl ner und Heıinrich Frıies, Die Zeichen der Zeıt 41 (1987) 76-81; vgl die Rezen-
S10N VO  — Bassarak, a.a.0. 69-76
In ganz äahnlıcher Weıise hat schon 1974 iıscher die Forderung nach einem ‚„vorläufigen‘‘
ersten Schritt rhoben Wıe weiter ach den ersten ehn Jahren? 1n Bekes/V. Vajta
(Hg.), Nıtallıs Redintegratio 4-1 Eıne Bılanz der Auswirkungen des Okumenismus-
ekretes, Frankfurt Maın 197/%; A

inıgkeıt im Fundamentalen

TODIeme einer ökumenischen Programmformel

VON FILERT HERMS *

Wie e1in ro en zieht sich uUurc die Ve  Cn 450 re der
abendländischen Christentumsgeschichte dıe Überzeugung, daß alle ın ihr
selıt der Reformatıion aufgetretenen Irennungen Urc eine Besinnung auf
diejenige ‚„Einigkeıt 1m Fundamentalen‘‘ beseltigt werden könnten, VONn der
INan entweder annımmt, S$1e se1 der kirchlichen Gegensätze unverletzt
geblieben oder s1ie lasse sich HC theologische Anstrengung wieder herstel-
len TEHNLC Miıt der Verbreitung dieses ökumenischen Programms kontra-
stiert auffallend seine bisherige Erfolglosigkei er rührt s1e?

Miıt Sicherheit hat der stockende Gang der zwischenkirchlichen Verstän-
digung viele und verschiedenartige Gründe. ber diesen 74 jedenfalls
auch eine Reihe von Mängeln und Problemen in jenem theologischen Pro-

einer Verständigung HTC Rekurs auf diıe „Einigkeıt 1m Fundamen-
talen‘‘. Wer er Fortschritten der zwischenkirchlichen Verständigung
interessiert ist, sıeht sich genötigt, diesen Schwierigkeiten einmal systema-
tisch nachzugehen und sS1e übersichtlich darzustellen. Dazu möchte ich 1er
einen Beitrag 1efern

Antrittsvorlesung Fachbereich Evangelische Theologıie der Johannes-Gutenberg-Univer-
sıtät, Maıinz, VOIN Januar 1987 Prof. Herms hat den ext auf NSCIC hin für den
Abdruck in der ÖR ZUr Verfügung gestellt. Die Red
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Ich werde zunächst zeigen, dalß dıe rage ach dem für das Christentum
Fundamentalen bereıts In der rgestalt reformatorischer Theologıe, nam-
ıch bel Luther, egegnet; und ZWAarTr ıIn einer sıignıfikanten Doppelgestalt, die
auf ZWEe] verschiıedene und er begrifflich ohl unterscheidende
Dımensionen des Fundamentalen selber hınwelst. An der klaren Unter-
scheidung und richtigen eziehung dieser beıden verschiedenen egriffe des
Fundamentalen äng CS, ob der Begriff der ‚„Einigkeıt 1mM Fundamentalen‘‘

klar, eindeutig und praktıkabe bestimmt werden kann, daß eine aus-
sichtsreiche Perspektive zwıischenkirchlicher Verständigung eröffnet. Das
möchte ich einer el einflußreicher historischer Modelle des Rekurses
auf dıe ‚„„Einigkeıt 1m Fundamentalen‘“‘ demonstrieren, dıe Samitiıc
deshalb SacCAlıc unbefriedigend und er ann auch praktısch erfolg-
los geblieben sind, weıl s1e mıiıt dieser Dıfferenz 1m Begriff des unda-
mentalen selber nıcht richtig uUumMSCcgaNgenN Sind. In einem dritten Abschniıtt
werde ich auf ZWEe] moderne Konzeptionen einer ökumeniısch iIruc  aren
‚„„Einigkeıt im Fundamentalen‘‘ hinweisen, die ZWal €1'| den Vorzug
aben, VOIl den tradıtionellen Mängeln frei se1n, 1Ur leider den achteıl,
daß sS1e sıch gegenseılt1ig ausschließen (zumındest ist einstweılen nıcht abseh-
bar, daß S1IE sıch einem einzigen konsistenten odell zusammenarbeıten
j1eßen)

Ich schhehbe ann mıt einıgen Andeutungen darüber, Was angesichts die-
SCT Lage 1m Interesse der Kirchengemeinscha heute werden könnte.

Die Bestimmung des Glaubensfundamentes und des
Lehrfundamentes hei Luther.

Es dıe schwärmerischen Bewegungen der frühen 20er re des
16 Jahrhunderts, die Luther erstmals einem pointierten Ööffentlichen
Hinweis auf das fundamental T1S  iıche nötigten. Er tellte ihn den
Anfang seiner Fastenpredigten VO re SI mıt folgenden berühmten
Worten:

„„Wir sınd allesamt dem 10od gefordert und ırd keiner für den andern sterben,
sondern ein jJeglicher In eigener Person für sich mıt dem 'Tod kämpfen. In dıe Ohren
können WITr ohl schreien. Aber eın jeglicher muß für sich selber geschickt sein in
der Zeıt des Todes Ich werde dann nıcht bei dır se1ın, noch du bel MIr. So muß hıer
ein jedermann selber dıe Hauptstücke, einen Fiısten belangen, ohl W1IsSsen und
rüste se1n.‘‘

Weilches sıind diese ‚„Hauptstücke‘‘? Erstens, „daß WIT Kıinder des Zorns
sınd und all Werk, Sınn und edanken sonderlich nıichts se1n“‘; und
zweıtens, „daß uns Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, auf daß WIT
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in iıhn lauben; und WT ıIn ihn vertrauen wird, soll der un fre1 se1in und
eın iınd Gottes‘“‘

Eınen zweıten Versuch, das christlich Fundamentale bestimmen,
unternahm Luther 15 TE späater; nämlıich in den Schmalkaldischen rt1-
keln, die der Vorbereitung aut das seıt 536 ausgeschriebene Konzil dıenen
ollten Dieser ext sıeht erstens das (janze der kırchlichen Lehre 1im alt-
kırchliıchen ogma zusammengefaßt. Und CT stellt 7zweıitens für das pezIif1-
sche Verständnis dieser gemeinchristlichen hrtradıtion, das die reforma-
torısche Theologı1e dıe päpstlıchen Theologenschulen vertretiten hatte,
eın ganz bestimmtes einzelnes TPOTHC als tragendes und bestimmendes
Fundament heraus: die Lehre, daß dıe heilswirksame Aneignung des Ver-
dienstes Christı umfassend und exklusıv geschıeht urc den Glauben. *

An beiden tellen bestimmt Luther das Fundamentale also inhaltlıch völ-
lıg identisch. Dennoch ist das Fundament in beıiden Fällen ein verschlede-
Nes Denn in den Fastenpredigten spricht Luther VOIN der Glaubensgewrzß-
heit, dıie fundamental ist für das Leben und terben jedes einzelnen Chr1-
sten ingegen 537 redet CI VOIN derjenigen theologischen Einsicht, dıe
fundamental ist für das (janze der kirchlichen Lehre. Im ersten Fall geht s
also das Fundament des christlichen ensS; 1mM zweıten den unda-
mentalartıkel kirchlicher re. Und zwischen diesen beiden besteht eın
Konstitutionsunterschied: Daß dıe biblische Botschaft VO  — der Rechtferti-
DUg JC den Glauben Inhalt derjeniıgen Gewißheıt wiırd, die das Leben
un: Sterben eines Menschen rägt, das ist das Werk des eılıgen (Gelstes sel-
ber, der das Evangelıum im Herzen elınes Menschen wahr spricht. Daß hın-

der Satz ‚„Das Verdienst Christ1ı wırd alleiın 1im Glauben heilswırksam
angeeignet‘‘ ZU rund-Satz kırchlicher Lehre wird, das 1st WI1e dıe Aus-
biıldung und ege VO  — kirchlicher Lehre überhaupt Entscheidung und
Tat VO  am Menschen. Und diese hören auch dadurch nıcht auf, menschliches
Werk se1n, daß s1e aufgrun Jenes den Glauben ermöglichenden erkes
Gjottes und 1m Gehorsam ıhm gegenüber vollzogen werden. Auf diesen
Konstitutionsunterschied hat die reformatorische Theologıi1e selber
reflektiert“; s1e hat nıemals für sıch auc. nıcht, s1e kırchlich rezıplert
wurde) dieselben Konstitutionsbedingungen In nNspruc. WwWI1e
für die Gewißheit des aubens selber. Am deutlichsten kommt das darın
ZU usdruck, daß diese Gewißheıt unfehlbar und unkritisıierbar Ist, nıcht
aber das kirchliche ren

uch für dıe Theologie ach Luther hat 6S immer wieder seelsorgerliche
und kirchenpolitische (ökumenische) Anlässe egeben, sıch auf das
besinnen, Wads für dıe Lehre der Kırche und für das Leben des aubens
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fundamental ist ber el ist 6S 1980801 gerade den tradıtıonsprägenden
odellen nıcht gelungen, diese Unterscheidung und Beziehung zwıischen
ens- (DZw. Glaubens-) und Lehrfundamen richtig handhaben Das
möchte ich Jetzt ıIn einer lfurzen Sk1zze andeuten.

Dreı klassische odelle der Bestimmung
des Fundamentalen un deren TODIeme

Als klassısch sSınd Te1I Modelle bezeichnen: das odell der altprote-
stantıschen (insbesondere lutherischen) Schulorthodoxie, das pletistische
odell und das tradıtionalistische odell Der systematische angel des

besteht darın, daß c den Fundamentalartikel der Lehre zugleic
ZU Glaubensfundament erklärt;: das zweıte leidet daran, da ß esS das lau-
bensfundament die Lehre ausspielt und damıt kırchliche Lehre über-
aup 1m Namen der persönlıchen Frömmigkeıt vergleichgültigt; das drıtte
odell bietet überhaupt keinen Ansatz ZUT Unterscheidung zwischen
aubens- und Lehrfundamen (was damıiıt zusammenhängt, daß sıch 1n
iıhm das vorherrschende Frageinteresse nıcht auf das Fundament des lau-
ens der der Lehre, sondern vielmehr auf die unverzichtbaren Stücke der
kırchlichen Ordnung riıchtet). Betrachten WIT 1€eS$ 3117 1m einzelnen:
A Auf dıe Entwicklung der orthodoxen Lehre VO  — den Fundamental-

artıkeln se1t dem Ende des Jahrhunderts annn ich 1er Aus Platzgründen
nıcht eingehen. Ich kann 1Ur iıhre Reifegestalt urz in Erinnerung rufen, die
1626 erstmals VO  — 1KOlaus Hunnius vorgeiragen wurde> und als solche
ann Ausgangspunkt der weıteren Diskussion wurde:

Fundamental sınd für Hunnius alle Artikel der kirchlichen Lehre, welche
das fundamentum €l selber betreffen Dieses bietet Nun aber seinerseits
verschiedene Aspekte, dıie Hunnius sorgfältig unterscheıidet: Zunächst das
Glaubensfundament ıIn seiner Essenz Ooder Substanz:; diese ist Gott in ChHhriı1-
StUus Sodann die Gestalt, in der ott bzw. T1STLUS uns egegnet, daß
D: ZU Glaubensgrun werden kann; 1€eS$ ist dıe Heıilige Schrift; und
Schhelblic der Inhalt dieses Fundamentes des aubens, w1e C_ 1n der ırch-
lıchen Lehre entfaltet wiıird.

Im IC auf diese ljehrmäßige Entfaltung der bıblischen Botschaft stellt
sich ann wiıederum dıe rage, ob deren eıle sämtlıch in gleicher Weise den
Inhalt des Glaubensfundamentes betreffen unnius verneıint 1eSs und teılt
das CGanze der kiırchlichen Lehre eiIn iın solche Artıkel, deren Inhalt für den
Glauben niıcht {undamental, und solche, deren Inhalt für ih fundamental
Ist; wobe!l dıe letztgren och einmal ın primär fundamentale un: sekundär



fundamentale unterschieden werden. 1C fundamental sind alle Stücke:
die INan ZUL Seligkeıt weder WwI1ssen, och WE INan s1e we13 A4NZU-

erkennen braucht ekundar fundamental sind alle Stücke, dıe INa ZWal

nıcht notwendig kennen braucht, die INanl aber, WE INa s1e kennt,
nıcht bestreıten dari; und prımär fundamental SInd ann olglıc. diejenıgen
Stücke, deren Kenntnis und Anerkennung dıe Seligkeit äng Und dieser
Bereich des primär Fundamentalen faßt sich ann TÜr Unn1us letztlich
wıederum ın einem Artiıkel In der Lehre VO  — der Heilswirksam-
eıt der Aneignung des Verdienstes Christı alleın 1m Glauben

Hunnius’ Theorıe besıitzt erklärtermaßen eine kontroverstheologische
also ökumenische) Zielriıchtung: Hinsichtlich des fundamentum el
essentilale stimmen alle Yısten übereın. In der Bestimmung des unda-
mentum €l organıcum sind Lutheraner und Reformierte ein1g gegenüber
den römiıschen Katholıken; aber 1m fundamentum €el dogmatıcum g1bt 6S

auch zwischen Lutheranern un! Reformierten einen Gegensatz (und ZWAaTr

1m Bereich der primär fundamentalen Artıkel nämlich in der Lehre VO  an der
göttliıchen Gnadenwahl)

Diese Theorie ist WI1Ie alle scholastischen Theorien übersichtlıch; und
Ss1e besıtzt darüber hınaus einen Klärungseffekt, der och heute nıcht
verachten ist Sıe hält grundlegend Rıchtiges ber die wichtigsten 1Tieren-
ZCI zwıschen römischer, lutherischer und reformierter Lehre fest; und S1e
hält auch richtig fest, daß uUurc diese Unterschiede die FEinheit er Chr3-
sten 1m fundamentum el essentiale also ın Giott und Chrıstus) nicht qui-
gehoben wIrd.

Dennoch besitzt s1e 7We] schwerwiegende Konstruktionsmängel. Erstens
Sı1ie unterscheidet dıe Substanz des Glaubensgrundes und dessen CgCH-
nungswelse VO  — der lehrmäßigen Entfaltung seines nhalts, ohne darauf
reflektieren, daß diese Unterscheidung selber NUr innerhalb der Lehre und
mıiıt ıhren Miıtteln getroffen werden annn

Problematisch ist aber zweıtens auch die Behauptung, INa 1mM Inhalt
kirchlicher Lehre nichtfundamentale Artikel von fundamentalen unter-

scheiden könne. Denn damıt wıird behauptet, dal sıch der Gesamtzusam-
menhang kirchlicher Lehre sowohl auf solche nhalte bezieht, deren xpliz1-
tes oder zumiıindest implizıtes ingehen 1ın dıe Glaubensgewißheır heıilsnot-
wendig ist, als auch auf Sanz andersartige Inhalte; womıiıt die sachliche Eın-
eıt der kirchlichen Lehre aufgegeben ist

Insbesondere diesem etzten un hat sich dann eıne Generatıon SpA-
ter die Krıtiık entzündet: Als eın inhaltlıch einheıitliıcher und ogisch konsı1ı-
tenter Aussagezusammenhang ann dıe kirchliıche Lehre 1U unter der Vor-
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aussetizung gedacht werden, daß alle iıhre Aussagen ausnahmslos in einem
rekonstruierbaren Sachzusammenhang mut derjenigen Aussage stehen, dıe
als ihr Grundsatz, also als Fundamentalartıkel der Lehre in nspruc

wird.
Es WarTr Johannes Hülsemann (1602-1661), der dieses scharfsınnıge und

meines Erachtens richtige Argument vortrug.® ber gerade, WLn INan VOI-

sucht, diesem Einwand echnung tragen und das orthodoxe odell iın
seinem Sinne verbessern, zeıigt sıch, auch heute och das Urteil ber
dieses odell lauten muß Es veriolgt berechtigte Absichten mıt untaug-
lıchen ıttel Dıie berechtigte Absiıcht WAäl, Von der Lehre un! iıhrem rund-
rtikel den Von ott selbst gesetizten TUN:! des aubens selber unter-
scheıiden:; und ZWal 1im Interesse sowohl einer Entlastung der Eıinzelseelsorge
VON dogmatıschem Ballast als auch 1m Interesse der Verständigungsversu-
che Von Christen ber Konfessionsgrenzen hınweg ber dieser Versuch
muß AUus sachlogischen Gründen in dem Augenblick mılßlıngen, in dem das
aubens- und Lebensfundament gleichgesetzt wırd mıiıt dem Fundamental-
rtikel der Lehre Denn Uure diese Gleichsetzung entsteht unvermeıdlıich
Oolgende Alternative:

Nneiweder INnNan hält der inhaltlıchen Einheit der kırchlichen Lehre als
einer konsıistenten Entfaltung dieser einen und einzigen Fundamentallehre
fest; ann kommt INan be1 Gleichsetzung des Fundamentalartıkels der
Lehre mıiıt dem Fundament des gelébten aubens ın diejenige seel-
sorgerlich und ökumenisch schwierige Sıtuation, dıe vermıeden werden
sollte Miıt dem Fundamentalartıkel der Lehre wırd zugleic (zumindest
implizit) das CGGanze des Lehrsystems kırchlicher Lehre auch als TUn und
Gegenstand des gelebten auDens hingestellt. Eine Öökumenische Verstän-
digung Ausklammerung VOIl Detailfragen der Lehre Urc Rekurs auf
eın Von deren Fundamentalartıke unterschiedenes Lebensfundament 1st
unmöglıch, weıl jede enkbare Eınigkeıit im fundamentum fidei zugleic. als
Eınigkeit 1m fundamentum doctrinae gedacht werden muß

der aber: Man hält fest dem Programm einer Entlastung des seelsor-
gerlichen ökumenischen Gesprächs Von bestimmten Details kırchlicher
Lehre Uurc Rekurs auf eine problemlose Bestimmung des nhalts der
gelebten Glaubensgewißheıit. Dann dıe Handhabung dieser Bestim-
MUnNg zugleic. als fundamentum doctrinae einer reduzierten un
abstrakten Fassung des Fundamentalartikels kirchlicher Lehre; und damit
ZU Verlust des konkreten nhalts VO  — kırchlicher Lehre überhaupt Und
das el Es zeichnet sıch ann dıe Posıtion einer Frömmigkeıt ab, die auftf
Diıstanz geht kırchlicher Lehre überhaupt; also das pietistische Modell.
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Der wesentliche rundzug dieses zweıten Modells besteht darın,
daß der Rekurs auf dıe persönlıche Glaubensgewißheıt dadurch VOIl der
ast der und Strittigkeit theologischer Lehraussagen befreıt wiırd, daß

alle verschiedenen, er siıch strıttigen Gestalten kirchlicher Lehre über-
aup 1m strikten Sinne des Wortes gleichgültig werden äßt

Diese Vergleichgültigung kann zunächst als abstrakte Entgegensetzung
VonNn Frömmigkeıt und Lehre auftreten. Man sagtl ann: Während die
unvermeıldliche Vıelgestalt kirchlicher Lehre 1Ur der TUn für die 1jel-
falt der getirennten Kırchentümer und ihren Streit ist, ist auf der anderen
Seite dıe Einheıit der persönlichen Glaubensüberzeugung er Christen der
TUn der Einheıt ihrer geistlichen Gemeıinschaft, ihrer FEıintracht und ihres
Friedens. In dieser ihrer Einheıitlichkeıit bıldet dıe persönlıche Glaubensge-
wıßheıt dasjenige ‚‚wahre‘““‘ und ‚„unpartelsche‘“‘ Christentum, das ZWaTl auf
en unvermeiıidlich ın der Zerstreutheit die vielen einander entge-
gengesetztien Kırchentümer lebt, für das aber diese miteinander 1m Streıit he-
genden Gestalten der Ööffentlichen kirchlichen Ordnung und der Ööffent-
lıchen kirchlichen Lehre Zufälliges, bloß Außerliches und Unwesent-
lıches bleiben Dıiese Position wurde ZWäal VON Autoren veritreten, dıe alle
den Iyp des sozlalen Außenseiters repräsentieren (Jakob Ohme, oachım
€  ©; Christian Hoburg, Friedrich Breckling, Johann eorg Gichtel, Gott-
rIe Arnold, Johann Conrad Dippel)’, aber 6S ist trotzdem nicht über-
sehen, daß diese Haltung 1m neuzeitlichen aufgeklärten Bürgertum
Mitteleuropas vorherrschend geworden ist (wenn ich recht sehe, nıcht NUur

1m Bereich des Protestantismus: auch WEeNNn Johann Salomon Semler diese
Haltung der Unterscheidung und Entgegensetzung VOon privater und Ööffent-
lıcher elıgıon als ypısch protestantisch auszugeben versuchte).

Die offenkundige cChwache dieser Posıition ist, daß s1e die Unterschiede
der kiırchlichen Organısatıon und der kırchlichen Lehre als eın bloßes Fak-
tum hinnımmt, ohne €el1 ach TUnN! und Wesen diıeser Verschiedenheit

fragen; und erst recht hne jede Reflexion auf dıe rage, ob nicht viel-
leicht dıie OIiIentliche kirchliche Ordnung und die OIfientliche kırchliche
Lehre, unbeschadet iıhrer formalen Unterschiedenheit VOINl der persönlichen
Glaubensgewißheiıit, doch selber eine konstitutive Funktion für das Zustan-
dekommen dieser persönlichen Glaubensgewißheit en

An dieser Stelle bewelst diejenige Version des pletistischen Modells ihre
Überlegenheit, die VOINN Zinzendorf (1700—1760) entworfen wurde und in
der Herrnhuter Brüdergemeine geschichtlicher Wiırkung gelangte.® Zin-
endorf betont in der Iradıtion des Luthertums mıiıt eindeutig antispirituali-
stischer Tendenz dıe Notwendigkeıt des äaußeren Wortes für das Zustande-
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kommen der persönlıchen Glaubensgewißheıit; und darum auch der eibhafi-
ten Begegnungsgestalten des außeren Wortes 1mM insbesondere gotteSs-
dienstlichen Leben der Kırche ber zugleıc hält Zinzendorf auch
dem pletistischen Programm der Vergleichgültigung der verschiedenen tra-
ditionellen es  en kirchlicher Lehre fest; und ZWarTr dadurch, daß CI die-
SCIH en unterschiedslos ausnahmslos die gleiche konstitutive Bedeutung
für das Zustandekommen der persö  iıchen Glaubensüberzeugung zubilligt.
Das ist der Sınn seiner berühmten ‚„J1ropen‘‘lehre: Ile geschichtlich gegebe-
NenNn Gestalten VOIl Ordnung und Lehre der Kirchen sınd 1Ur verschiedene
‚„„tropol paldelas‘‘, Formen der Erziehung des aubens

Hier nımmt also die pletistische Vergleichgültigung VonNn Ordnung und
Lehre der Kırchen eine konstruktive Wendung Sie spricht en überhefifer-
ten Gestalten VON kırchlicher Lehre und Ordnung jeweıls 1eselibe un  10
für das Zustandekommen des auDens und gleichzeıltig den dıvergleren-
den NNaltlen dieser TIradıtion jeden störenden Einfluß auf die Identität des
ıIn ihnen wachsenden aubens ab Die tendenzielle Entwertung, die der Spl-
ritualistische Piıetismus dem (Ganzen der tradierten Ordnung und Lehre der
Kırchen Wıderianhren lLäßt, richtet sıch be1ı Zinzendorf also NUur och auf die
dıverglerenden nhalte der verschlıedenen Tradıtionen.

TeENNC Ist 6S überhaupt denkbar, daß kırchliche Iradıtion hne Inhalt
oder abgesehen VOoN ihrem Inhalt eine konstitutive Funktion für das Zustan-
dekommen persönlıcher Glaubensgewißheıt besitzen kann? ber anderer-
selts: Sobald iINan versucht, den Inhalt der den Glauben jeweıls erziehenden
hrtradıtion anzugeben, scheıint 65 wıederum mıt der entlastenden Ver-
gleichgültigung des Inhalts der Lehrtradıtion vorbeli sein. Hıer stellt sıch
OIfenbar eın für die Stichhaltigkeıit und Praktıkabilıtät des ITropenmodells
grundlegendes Problem Zinzendorf Ööst 6S Uurc einen genlalen T1 Der
Inhalt, dem sich Uurc dıe kiırchlichen Tradıtionen unbeschadet ihrer
Dıvergenzen ihr einheıitlicher und gleicher Erziehungswert für den Glauben
entzündet, ist der Crucifixus.? Tropenidee un Jesuzentrik bilden INn Zin-
zendorfs Modell eine unlösliche Einheit.

In dieser Zuspitzung entwickelt 1Un aber Zinzendortfs Tropenmodell eine
eigentümliche, 68 geradezu verwandelnde Dynamık Es wıird A4us einem Pro-

der funktionalen Respektierung kiırchlicher TIradıtiıonen einem
grandiosen Programm Öökumenischer kırchlicher Konstruktion. TeENC
einem Konstruktionsprogramm, in dem seinerseılts 1Un der gemeinpiletisti-
sche Zug ZUT Distanzierung Von kırchlicher Tradıtion I11UT eine NCUC, subt1-
lere Fassung gewinnt; enn die Anerkennung der konstitutiven Funktion
er überlieferten Gestalten VON Lehre und Leben der Kırche ist 1Ur eın
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erster Schritt Diesem O1g eın zweiıter. Und der besteht darın, daß sıch NUunNn

die vermeıntliıch urc alle Iropen in einheıtlicher Weise ErZeu:
Jesusfrömmigkeıt, sobald und indem S$1e sich ihrer selbst bewußt geworden
ist, selber als kirchebauende Tra auswirkt. Und 1eSs ıIn rel VOoNn Zin-
endorf wiederum klar reflektierten Schritten: Zunächst erfaßt S1e sıch
als unsichtbare „geistliche‘‘ Kırche Sodann tauschen die Ghlhieder dieser
gelstliıchen Kirche untereinander ichen ihres aubens aQus, OTaus dıe
‚„lebendige Kırche entsteht. Wird schheBblıic AUus dieser gelegentliıchen
Kommunikation dıe VO kirchliche Gemeinschaft, trıtt dıe ‚„leibhafte®‘
Kırche 1Ns Daseın, 1ın der alle alteren Iropen kirchlicher Ordnung und Lehre
als untergeordnete omente verortet und festgehalten sind. !©

TEeENC zeigt NUun die Betrachtung, dalß diese großartige Vısıon
in en ıhren tragenden Elementen auf Selbsttäuschungen und Unklarhei-
ten beruht Zunächst die offnung auf eine Neutralisierung der strittigen
Lehrinhalte ın der Tropenidee. Diese offnung rag 1Ur solange, WI1e INan

übersieht, daß hıinter der Tropenıidee selber eıne Sanz bestimmte Gestalt
kirchlicher Lehre steht nämlıich die kirchliche Lehre des Luthertums. Und
ZWalr eın außerhalb des Luthertums 1m höchsten Maße strittiger Teıl

dieser Lehre; nämlich ihre Anschauungen ber dıe spezifische Weiıse der
Angewiesenheıt des aubens auf Ordnung und Lehre der Kırche

Ebenso kommt CS Urc dıe Einsetzung des Crucıfixus als fundamentum
el 1Ur scheinbar einer Neutralisierung strıttiger kirchlicher Lehre.
Nämlich 1LUF solange, WIE mMan sıch derjenigen rage ausschweigt, deren
Beantwortung ın den verschledenen Gestalten kirchlicher Lehre strıttig ist
nämlıch, WIE der Crucifixus für den Glauben heilswirksam prdsent und
heilsam „gebraucht‘“‘ wird.

Und schheblic ist auch die offnung, da 65 VO Crucıfixus als dem
Tun: und Gegenstand des gelebten aubens her einer9 ber den
traditionellen Diıfferenzen stehenden Gestalt kirchlicher Lehre kommen
werde, 11UT dann berechtigt, WeNn Man annımmt, daß dieser TUN! des lau-
ens In seiner Identität, Einheitlichkeit und Eindeutigkeıt selber ZU unda-
mentalartikel eines Lehrsystems wird. Hier zeıgt sich, daß be1 Zinzendorf dıe
beiden 1n der Orthodoxie und 1mM Piıetismus begegnenden, spiegelbildlichen
Verkennungen der Dıfferenz und der Beziehung zwischen Gewißheitstunda-
ment und Fundamentalartıkel der Lehre zugleıc. auftreten: der pletistische
Irrtum, indem Zinzendorf meınt, Urc Rekurs auf das fundamentum €l
ZUT Neutralisierung der Gegensätze kırchlicher Lehre gelangen können;
und der orthodoxe Fehler, indem Zinzendorf den Inhalt der aubensgewiß-
eıt zugle1ic als Fundamentalaussage kirchlicher Lehre in nschlag bringt.
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ber diese Unklarheıt hat sıch zunächst für den Erfolg des Zinzendort-
schen Modells weniger als Hemmung enn als Förderung erwlesen. Denn
VOT em sS1e ermöglıchte eine nahtlose Verbindung mıiıt dem tradıtionalısti-
schen odell

23 Die traditionalistische Theorie der Fundamentalartike: und ihrer
ökumenischen Ta bietet überhaupt keinen Beıtrag ZU1 Klärung des Ver-
hältnısses zwıschen dem, Was für den Glauben, und dem, Wäas für dıe ırch-
16 Lehre fundamental ist Das hat einen sehr einfachen G Dieses
odell ist nämlıch dırekt weder Fundament des aubens och
Fundamentalartıke der Lehre orlentiert, sondern direkt und Zzuerst den
wesentlichen Stücken der kırchlichen Ordnung Damıt steht natürlich auch
dıe Lehre ZUT Debatte: aber immer 1UT als eın Teıl kirchlicher Ordnung
Und dıe rage ach dem, Was für die kirchliche Lehre ‚„‚fundamental‘*‘* ist,
spitzt siıch er immer auf dıe rage ach den Texten Z deren Geltung
für die kirchliche Lehrordnung unverzıchtbar ist €1 gılt ann immer
dasjenige als fundamental, Was ZUT Ordnung der Kırchen Jeweıils in der Zeıt
ihres gemeiınsamen Ursprungs zählte.

Selt dem 16 Jahrhunder hat 6S viele lıterarısche Vorschläge und praktı-
sche Versuche SA Überwindung der Kırchenspaltung auf der Grundlage
dieser traditionalistischen Konzeption VON Fundamentalartikeln egeben,
auch auf dem Kontinent. * Dem deutschsprachigen Protestantismus hat
sıch nachhaltigsten eorg Calıxts Programm einer zwischenkirchlichen
erständıgung auf der Grundlage des CONSECHNSUS quinque saecularıs einge-

ber dieser Versuch ist WIEe alle VOT ıhm gescheitert.
iıne kirchenpolitische Öökumenische ra mıt internationaler Aus-

strahlung hat das traditionalıstische odell eigentlich 1Ur auf dem en
des Anglıkanısmus und HTE ıhn entwickelt. Hıer sind mıt großer Beharr-
ıchkeır bIıs in uNnseIec eıt hıneın olgende Grundzüge kirchlicher Ordnung
als ‚„‚fundamental‘“‘ also für dıe kirchliche Gememninschaft notwendig, aber
auch ausreichend) festgehalten worden: die kanonische Schrift als eoffen-
bartes Wort Gottes, die altkırchlichen Bekenntnisse als regula el also als
Auslegungsrahmen für dıe C  I1 die schriftgemäße Praxıs der akra-

und sSschleBlıc das Prinzıp der Leitung der Ortskirchen Urc
1SCNHNOITe In apostolischer Sukzession. 13

Ebenso WI1e dıie orthodoxe und dıie pletistische Bestimmung VOon ‚„ r unda-
mentalartikeln“‘ gewinnt auch dieses traditionalistische odell seine Ööku-
meniısche Ta Aaus dem Versuch, dıie traditionellen, kirchentrennend WIT-
kenden Gegensätze zwıschen den verschiedenen Gestalten kırchlicher Lehre

neutralisieren. Insofern trıtt dıe systematische Pointe dieser tradıtıona-
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lıstiıschen Konzeption dort hervor, die Urc dıe Verbindlichkeıit
bestimmter JTexte abgesteckte Lehrordnung der Kırche erklärtermaßen 1U

als Rahmen ın Betracht kommt, innerhalb dessen die Auslegung dieser
lexte frel ist; also 1mM Latıtudinarısmus, WIe CI die englische Theologıie des
frühen 18 Jahrhunderts beherrschte und 1n eindrucksvoller Konsequenz
etwa VO  — Wıllıam Wake vertiretien wurde: Dıiıe Glieder der Kırche Christiı
können nıcht auf spezıielle theologısche Überzeugungen festgelegt werden,
„solange ıhre äußeren Handlungen dieselben sind WI1Ie dıe ulNseren und s1e
n]ıemand mıiıt ıhren Überzeugungen einen Anstoß geben“‘**.

Die großen Hoffnungen akes, da 658 auf dieser Grundlage sowohl
einer Verständigung mıt dem römischen Katholizısmus (zumındest seiner
gallıkanıschen Splelart) und den beıden Hauptzweigen des kontinentalen
Protestantismus kommen könnte und ZWaTr zugleıic hat sich bekannt-
iıch nıcht rfüllt Und das äng nıcht LLUT WI1e die materıalreiche
‚„‚Geschichte der ökumenischen ewegung‘‘ VO  —; Rouse.  el glauben
machen 111 der rägheı und schheBblıc Uninteressiertheit der
damals zuständigen staatlıchen Kultusbürokratien‘; sondern auch
einem grundlegenden angel, den das tradıtionalıistische odell mıt dem
pletistischen teilt uch der latıtudinarische Rekurs auf das Fundament der
kirchlichen Ordnung kommt deshalb nıcht als wirksame Neutralisierung
kırchlicher Lehre ın Betracht, weıl wn übersieht, daß CX selber und jede
Praxıs kıiırchlicher Ordnung auf eine grundlegende Orientierung
kırchlicher Lehre angewlesen ist

Und ZWal prinziplie Zunächst ruht Ja das tradıtionalistische Konzept
auf der Überzeugung, daß bestimmte Züge der kırchlichen Ordnung des-
halb fundamental selen, weiıl S1e auf dıe Entscheidung bestimmter ırch-
lıcher Organe zurückgehen und auf deren Autorität. Diıese Überzeugung
ann sıch selber 1Ur als eın Satz kırchlicher Lehre artıkulieren. Und praktı-

1st diese Überzeugung NUT, WEeNn die S1e artıkulierende Lehre auch
och Zwel andere Punkte ar nämlıch erstens, in welchem iıtraum den
Entscheidungen jJener kirchliıchen Organe eine für alle Kırchen verbindliche
Gültigkeıt zukommt; und VOT em. ob ihre Autorität eine göttliche der
menschliche ist Weıl dıe Praxıs des tradıtionalıstischen Modells VON

ihrerseıits striıttigen Lehraussagen hiıerüber bhängt, kommt also auch
dieses odell nıcht als Weg ZU[ Neutralısierung strıttiger Fragen kırchlicher
Lehre 1n eirac

Ich ann also uNseIe Betrachtung der rel klassıschen Konzeptionen einer
‚„Einigkeıt 1mM Fundamentalen‘‘ zusammenfassen: Jede dieser Konzept10-
NnenNn gewinnt ihre öÖökumenische Zuversicht Aaus der offnung, dıe strıttıgen
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omplexe kırc  iıcher Lehre neutralisieren können. ber keiner dieser
Konzeptionen gelingt diese Neutralısierung; und ZWal prinzıple. nıcht
Denn dıe sachliche Einheıitlichkeit jeder überhaupt konsistenten Gestalt
kirchlicher Lehre macht die selektive Unterscheidung zwischen fundamen-
talen und nıchtfundamentalen Lehrstücken unmöglıch. Und sowohl der
Rekurs auf das Fundament der Glaubensgewißheıt als auch der Rekurs auf
das Fundament der kırchliıchen Ordnung ist 1Ur praktıkabel, WwWenn N eın
bestimmter ist; Bestimmtheit aber ann 6r LUr erlangen 1im edium VO  —

kiırchlicher Lehre.
Wenn 1€Ss richtig 1Ist, ann SInd dıe ökumenischen Hoffnungen, die sıch

auf dıe Arbeıt der ewegung für ‚„„‚Glauben und Kirchenverfassung‘‘ riıchten,
unbegründet; jedenfalls solange, WI1Ie dıe Arbeıt diıeser ewegung (bzw.
Kommi1ss1on) Urc olgende herkunftsbedingte Grundzüge eprägt ist

Erstens 1e siıch der Entstehungsgeschichte dieser ewegung mıiıt
detaillierter Pünktlichkeit belegen, daß iıhre Programmatık sıch 1n Ansatz
und Detaıiıl AaUus einer Verbindung des erwecklıchen Modells in der TIradıtion
des Herrnhutertums mıt dem tradıtionalıstischen odell des Anglıkanıs-
INUus ergeben hat. 1 Diese Verbindung Wäal deshalb möglıch, weıl el
Modelle In ihrem Interesse einer Neutralisierung der überlieferten strıtt1-
SCH Gestalten kırchlicher Lehre konvergierten; weiıl sodann dıe christozen-
triısche Bestimmung des Glaubensfundamentes 1m pletistischen odell ın
einer geradezu tradıtiıonalıstıschen Unbestimmtheıt verblıeD; und weıl
schheblıc dıe tradıtionalıstische Überzeugung ber dıie Fundamente der
Kirchenordnung ihrerseılts wiederum als Präzisierung des erwecklichen Pro-
STaMmMsS einer Verleiblichung der unsıchtbaren Kırche aufgegriffen werden
konnte.

Und zweitens 1e sıch auch en Arbeıtsvorhaben un: -ergebnissen
VO  a ‚„‚Glauben und Kirchenverfassung‘‘ seıt 9025 zeigen, daß der ort in
einem ersten Schritt vorgeiragene programmatısche Respekt VOT en tradı-
tionellen Gestalten kırchlicher Lehre (gewiıssermalßen als verschiedener
gleichberechtigter Lropol paldeias) ' de facto dominiert wird Von dem
Interesse der Neutralısıerung (d.h Beseltigung) ihrer eweıls strıttigen

Pointen Uurc Einschmelzung in eine NCUC, übergreifende Gestalt ırch-
lıcher Lehre In diesem Amalgam zwıischen dem piletistischen und dem
tradıtionalıstischen odell einer ‚„‚Einigkeıt 1m Fundamentalen‘‘ sind deren
Jeweilige systematische Schwächen also keineswegs überwunden, sondern
1Ur ddiert

Zu realıstıschen Hoffnungen berechtigen also m.E 1Ur solche ONnzep-
tiıonen einer ‚„Einigkeıt 1mM Fundamentalen‘‘, die Aus der Geschichte dieses

a



ODOS eine SganzZ bestimmte TLehre ziehen: Die in Geltung stehenden Gestal-
ten kirchlicher Lehre einschließlic ihrer Dıfferenzen können nıcht neutrali-
sıert werden. Sondern umgekehrt muß jede Bestimmung des dıe Einigkeit
verbürgenden Fundamentalen, welche Aussıcht auf Anerkennung und
Befolgung besitzen soll, selber IM Medium VonN gültigen Gestalten kirchli-
cher Lehre erfolgen.

nsere gegenwärtige Sıtuation erscheıint mMI1r deshalb Öökumenisch
chancenreıich, weıl WIT heute ZWEe] Konzeptionen einer ‚„Einigkeıt 1mM unda-
mentalen‘‘ besiıtzen, die dieses Kriterium erIiullien und deshalb Auf-
merksamkeıt verdienen: die Lehre des Zweıten Vatiıkanums VOILl der ‚„„Hier-
archıe der Wahrheiten‘‘ und die Konzeption der Leuenberger Konkordie.

Bestimmungen der „Einigkeit IM Fundamentalen‘‘
IM Medium geltender Kirc.  iıcher Lehre

Ich skizziıere diese beiıden Modelle und vergleiche S1e annn
Die Lehre des Konzils artıkuliert siıch als eıne Anweisung für den ökume-

nıschen Dıalog:
‚„‚Beim Vergleich der ren untereinander soll INa nıcht VETSCSSCH, daß

65 eıne Rangordnung oder ‚Hierarchie‘ der Wahrheiten innerhalb der o_
iıschen Lehre g1bt 1€ ach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mıt
dem Fundament des christlichen Glaubens.‘‘ *

Dieser WIC.  ige und are Satz besagt: Die katholische Lehre ist ein
Zusammenhang einer 1el1za VOoN wahren Aussagen. Er hat insofern eine
systematische Struktur, als alle seine Elemente zuelinander 1M Verhältnis
VonN fundıerten und fundiıerenden Aussagen stehen. el ist der Tatsache
echnung tragen, daß nıcht alle fundierten Aussagen In demselben Sach-
zusammenhang mıt den fundıerenden Aussagen stehen, sondern sach-
ıch verschiedenen Punkten und auf verschiedene Weılse. reıliıch, unbescha-
det der unterschiedlichen Art des Zusammenhangs er fundierten Wahr-
heıten mıiıt dem Fundament gilt für s1e alle, daß s1e eben in diesem unda-
ment gründen und deshalb auch ihrerseits der Gültigkeıt dieses
Fundaments, seiner Verbindlichkeit und Autorıtät für den Glauben eilneh-
Me  - em das Konzıil also einer Verdeutlichung der inneren TUukfiur
des einheitliıchen Zusammenhangs kirchlicher Lehre auffordert, rlaubt 6S

keineswegs eıne Abschwächung der Verbindlichkeıit und Gültigkeıt VON Tel-
len dieses einheıitlichen Lehrzusammenhangs gegenüber seinem Fun-
dament.
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Es ist sofort eutlıic. daß dieses odell In Z7We]l Hıinsichten die gleiche
Tuktiur aufweist WI1Ie das odell des alten Hülsemann: Erstens insıstiert
auch das römische Konzıil auf der sachliıchen Einheitlichkeıit der kirchlichen
Lehre, die 6S unmöglıch macht, FEinzelteile AUus dem Gesamtzusammenhang
herauszubrechen. Und zweıitens behandelt auch das Konzıil das fundamen-
iu  -} doctrinae als das fundamentum €e1 TeENNC muß diese eic  e_
andlung 1im Falle der lutherischen Orthodoxıie 1m Horızont der Theologie
der Reformatoren verstanden und beurteıilt werden; und WIT en bereıts
gesehen, dal die Gleichsetzung ıIn diesem Horizont als unsachgemä
zurückzuwelsen ist Demgegenüber muß die VO Konzıil vorTgeNOMMEENC
Gleichbehandlung 1im Gesamthorizont der Lehre der römischen Kırche
gewürdigt und ann als durchaus sachgemäß beurteilt werden: enn sı1e
drückt nichts anderes Aaus als eine konsequente Treue derjeniıgen Defin1i-
t1on des Ersten Vatiıkanums, derzufolge die authentische Lehre jedenfalls
aber die definierte Lehre, WIeEe S1e VO hramt der Kırche vorgelegt wırd
ausgestattet ist mıt der ualıtä der Offenbarung selber und ST auch mıt
der es divina, also dem Heilsglauben, anzuerkennen und festzuhalten
ist 21

Die ökumenische Bedeutung dieser Lehre des Konzıils ist klar KErstens
wird gefordert, das einheitliche (Gjanze der römisch-katholischen Lehre hın-
sichtlich seiner inneren Struktur durchsichtig darzustellen, dal3 jeder-
INann einsehen kann, daß und inwiefern alle ihre einzelnen Bestandteıile
also ZU eısple auch die Marıendogmen und die ekklesiologischen Dog-
iInen Von 1870 nıchts anderes sind als Implıkate des einen und einheit-
lıchen Fundamentalartikels dieser Lehre 1mM ganzeNh. nämlıich des 1rcN-
lichen Christusdogmas, und ZWal ın derjenigen Auslegung, dıe 6c5S 1im
Gesamtzusammenhang der Dogmen der römisch-katholischen Kıirche
gewinnt. Und zweıtens wird eutiic gesagl, der reale Progreß der
ökumenischen ewegu abhängt. Nämlich davon, ob dieses (jJanze iırch-
licher Lehre auch VO  — den och nıcht ZUT römischen Kırche gehörenden
Christen als fundamentum €l anerkannt wird oder nıcht

eutlic anders strukturiert ist die Konzeption der ‚„Einigkeıt 1m unda-
mentalen‘‘, auf der die Leuenberger Konkordie VOIN 973 aufbaut: Für dıe
Konkordie ist das Fundamentale, 1n dem die Unterzeichnerkirchen ein1g
Siınd: das Evangelıum und sein Verständnıis. Die Beschreibung dieses unda-
mentalen in den rTiikeln 6-12 der Konkordie stellt außer Zweıifel, daß damıiıt
der Inhalt der heilsentscheidenden Glaubensgewißheıl gemeınnt ist Denn
das ‚„Evangelıum“‘ ist für die Konkordie nıchts anderes als das ‚„lebendige
Wort Gottes‘‘ selber, also dıe biblische Christusbotschaft, sofern deren Ver-
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ständnıs und anrneı VON ott selber uUurc seinen Geist dem Glauben
erschlossen und damıiıt ZU tragenden TUN! eınes ens und erbens 1mM
Gehorsam des aubens gemacht wIrd. €1 bringt die Konkordie schon
in ihrem Sprachgebrauch ZU usdruck, daß s1e in diıesem fundamentalen
Evangeliumsverständnıis dasjenige Werk ottes selber sıeht, dessen
Beschreibung CS in en denkbaren Gestalten kirchlicher Lehre geht, das
aber zugle1ic auch iın keine derartige Beschreibung selbst eingeht, sondern
VOIN jeder VO  —; ihnen als der iıhr vorgegebene Gegenstand unterschieden
bleibt.“ Jede sachgemäße Gestalt kırchlicher Lehre bezieht siıch beschrel-
bend und explikatıv auf diesen Gegenstand des aubens; aber 1n keinen
geht SI selber eın Jede auch die wahre Beschreibung des Glaubensge-
genstandes bleibt bestenfalls 1mM Glaubensgehorsam vollzogenes Men-
schenwerk, das als olches nıemals selber ZUuU Glaubensgegenstand WIrd.

Diese Konzeption der „Einigkeıt 1mM Fundamentalen‘‘, mıt der die Kon-
kordie arbeıtet, vermeıldet sowohl den Fehler des orthodoxen als auch den
des pletistischen Modells

Vom orthodoxen odell weıicht die Konkordie darın ab, daß S1e die
Gleichbehandlung VO Glaubensgrun und Grundartıike der Lehre verme1l-
det und er nırgendwo VON einem doktrinalen Tun der Kirchengemeıin-
schaft pricht, sondern als das Fundament der Kirchengemeinscha den
TUN! und Gegenstand des aubens en das Evangelıum als „lebendiges
Wort Gottes*®‘) selber egrei (auf den sich ZWAarTr alle 1n den Unterzeichner-
kırchen geltenden Gestalten kirchlicher Lehre riıchten, der aber 1n keine
Gestalt der Lehre selber einge

ber dieser Rekurs auf die Glaubensgewißheıit vermeıldet auch den Fehler
des Pietismus insofern, als CI freı ist VOIN der Tendenz ZUT Neutralisierung
der tradıtionellen, strıttigen Gestalten kirchlicher Lehre 1elimenr bringt
dıe Konkordie in Zzwel Hinsichten ZU usdruck, daß S1e den überhefer-
ten Gestalten kirchlicher Lehre es und gerade auf iıhrem en
operlert:

Erstens spielt S$1€e das fundamentum €1 nıcht die gültigen Gestal-
ten kiırchlicher Lehre auS, sondern bestimmt umgekehrt TUnN! und egen-
stand der Glaubensgewißheit, auf den S1e rekurriert, 1m edium der jeweıils
in den Unterzeichnerkirchen gültigen überlieferten kirchlichen Lehre. Und
auch die pomintierte Unterscheidung des fundamentum €l VO  — en Aus-

kiırchlicher Lehre deshalb niıcht einer Entwertung geltender
kirchlicher Lehre 1mM amen der Glaubensgewißheıit, weıl diese Untersche!1i-
dung selber IM Medium der gültigen kırchlichen Lehre vollzogen wird. Der

üc gangA auf das fundamentum 1del, WIEe ıhn die Leuenberger Konkordie



vollzieht, hat also nıcht infach den Charakter einer Neutralisierung und
Entwertung geltender kirchlicher Lehre, sondern umgeke den Charakter
ihrer Konkretisierung; und ZWäal einer Konkretisierung, die darın besteht,
da die kirchliche Lehre sich selber als Lehre VOIl ihrem Gegenstand
eben ottes eigenem lebendigen Wort, IC das GE selber sich ZU TUn
und Gegenstand des aubens macht unterscheidet.

Und 7zweltens zeıgt dıe Konkordie auch eın klares Bewußtsein davon, daß
für dıe Erklärung zwischenkirchlicher Gemeinscha kirchliche 1ehre
unverzichtbar ist ‚War nıcht \} dalß auch 1Ur andeutungswelse irgendwel-
che Lehraussagen als das Fundament der Kirchengemeinscha FO*
chen würden; aber sehr ohl S  9 dıe kirchliche Lehre als das unverzicht-
are Medium behandelt wird, 1n dem alleın ın einer verbindlichen Weise die
Kirchengemeinschaft ausgesprochen werden ann. €l ist VOIl besonderer
Bedeutung, daß auch als dieses edium, In dem dıe Unterzeichnerkirchen
sich gegenseıt1g dıe Kirchengemeinscha erklären, nicht irgendeıine Ceu«c

Lehre In eirac. kommt, sondern nıichts anderes als die in den Unterzeich-
nerkirchen schon geltende Lehre. Denn die Kirchengemeinscha wird AdUus-

gesprochen uUurc die lehrmälßige Anerkennung der lehrmäßigen eststel-
lung, da der Gegenstand er kirchlichen Lehre VO  a} diıeser unterschieden
ist und dalß seine FEıinheıt uUurc bestimmte Dıfferenzen seiner lehrmälßigen
Beschreibung nıcht aufgehoben wird. Diese dıe Kirchengemeinscha:
erklärende Anerkennung hat olglıc keinen anderen Charakter als eben
den eıner Selbstkonkretisierung der in den verschiedenen Kırchen schon
gültigen Lehre

Vergleicht INan die beiden Modelle, springen zunächst ZWEe]1 Gemeıln-
samkeıten ın dıe ugen, dıe s1e VOINl den besprochenen historıschen odel-
len signıfıkant unterscheıiden: el Modelle machen ern: miıt der sach-
lıchen und logischen FEinheitlichkeıit der gültigen Gestalten kirchlicher
Lehre Sıe verzichten €l darauf, den Streit zwıischen diesen bestehenden
Lehrgestalten dadurch schlichten, daß s1e AUuUs diesem (Janzen die strıitt1i-
SCHh eıle als nıcht fundamental auszuklammern versuchen. Ferner rekurrie-
TeH €e1: Modelle auf das fundamentum €l als den eigentlichen Tun
kırchlicher Gemeinschaft; wobeIıl dieser Rekurs insofern auf beiden Seıten
den gleichen konkreten Charakter besitzt, als ST nıcht der geltenden
kirchlichen Lehre vorbel, sondern auf ihrem en und 1n ihrem Rahmen
selber erfolgt.

rst VOT dem Hintergrund dieser Übereinstimmung ann auch der wich-
tıge Unterschie zwischen den beiden odellen recht gewürdigt werden: Er
besteht darın, daß der Rekurs auf das fundamentum el 1mM odell des

61



römiıschen Konzıls den arakter eiıner lehrmälßigen Gleichsetzung dieses
fundamentum €e1 miıt den Fundamentalaussagen der kirchlichen Lehre
bzw. einer Gleichbehandlung der Grunddogmen also des fundamentum
doctrinae) mıiıt dem fundamentum €l ragl; während demgegenüber der
Rekurs der Konkordie auf das fundamentum €e1 den Charakter eiıner ehr-
mälßigen Selbstunterscheidung überlheferter Gestalten kirchlicher Lehre VON

rTrem Gegenstand besitzt; und ZWal VonNn Gestalten kırchlicher Lehre, die sich
selber 1m Vollzug der Konkordie als geltend affirmieren. ®

Aus dıesem Unterschile‘ ergeben sıch ann auch unterschiedliche Verstän-
digungsleistungen beider Modelle Die Verständigungsleistung des konzılıa-
ICI Modells reicht weıt, w1ıe Kırchen dıe In ihnen geltende Lehre erstens
mıt der in der römiıschen Kırche geltenden 1n sachliche Übereinstimmung
bringen können und zweıtens bereıt sınd, ihre Lehre auch als auDbDens-
gegenstand vorzulegen. ingegen erstreckt sich die Verständigungsleistung
der Leuenberger Konkordie sowelıt, W1e Kırchen einsehen, daß dıe In ihnen
geltende Lehre erst ihre OnKrele VO  — der aCcC selbst geforderten
Bestimmungen 1n sich aufnehmende) Gestalt gewinnt, WeNnNn s1e die
selbst lehrmäßige Unterscheidung der ıre vVvon ihrem Gegenstand ein-
schlıe und WeNnNn s1e diesen Gegenstand bestimmt, daß selne Einheit
als verpflichtender TUN! kirchlicher Gemeinschaft Urc bestimmte 1ffe-
ICHZEHN zwischen verschiedenen Versuchen seiner theologisch-lehrmäßigen
Beschreibung nıcht berührt wiırd.

Soweit die Visıiıonen der „Einigkeıt 1mM Fundamentalen‘‘ den Jlexten des
Zweıiten Vatıkanıschen Konzils und in der Leuenberger Konkordie.

Dıie beiden Modelle stehen dem bezeichneten un 1n einem xklusı-
VeN Gegensatz. Was ist angesichts dieses Nebeneinanders heute 1m Interesse
einer zwischenkirchlichen Verständigung tun und erwarten?

Perspektiven des öÖökumenischen Fortschritts
Ich dränge meılınen Antwortversuch In fünf Thesen

Nle beteiligten Kırchen ollten 65 als einen entscheidenden Vorzug der
beiden zuletzt besprochenen Modelle gegenüber den skizzıerten äalteren
Konzeptionen erkennen, da s1e nıcht den überlieferten in Geltung ste-
henden Gestalten kırchlicher Lehre vorbel, sondern auf deren en und
Aaus deren Perspektive selber diejenıge ‚„Einigkeit 1mM Fundamentalen‘“‘
bestimmen, dıe allein als Fundament kirchlicher Gemeiminschaft ın eirac
kommen annn

Dıie Unterzeichnerkirchen der Leuenberger Konkordie mussen darüber
wachen, daß die ın der Konkordie selber BeweiIis gestellte ökumenische
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Tra reformatorischer Theologie nıcht erwecklich-latıtudinarıschen len-
denzen einer Entwertung und Neutralisierung geltender kirchlicher
Lehre ZU pfer gebrac wiıird. dessen ist darauf hinzuwirken, daß
iın en Institutionen der ökumeniıischen ewegung eın methodisches ara-
1gma befolgt wird, welches dıie kırchliche Gemeıinschaft nıicht VO  — elıner
Überwindung der Dıfferenzen zwischen den bestehenden Gestalten ırch-
lıcher Lehre Uurc deren Einschmelzung ıIn eın höheres Driıttes erwar
sondern uUurc diejenige Selbstkonkretisierung der bestehenden Lehrgestal-
ten, für dıe VOI em ihre durchsichtige und methodisch diszıplınıert
vollzogene Selbstunterscheidung VOIN ihrem Gegenstand wesentlich ist

Obwohl die Lehre der römisch-katholischen Kirche eine solche Selbst-
unterscheidung gegenüber ihrem Gegenstand bısher och nıcht in ihren
authentisch vorgelegten oder gal definıerten Bestand aufgenommen hat,
schiene mMIr dıe Behauptung unbegründet und voreılig se1n, daß nıcht
auch S1e einmal eine solche Unterscheidung vornehmen wıird und ZWal

nıcht als Verleugnung ihrer Prinzıplen, sondern gerade als Akt ihrer Selbst-
konkretisierung. Auf mich wirken einschlägıge Ansätze in der Diskussion
der römisch-katholischen Theologie die Dıiskussion eıne ljehrmäßige
Selbstbegrenzung der legıtiımen Gehorsamsansprüche des Lehramtes, dıe
Lehre VO Pfingstgelst, dıe Lehre VO  e der Gewissensfreıiheılt, dıe Lehre VO  n

der göttliıchen Provıdenz (und auch dıe Jüngst VO Präfekten der Römıiu-
schen Glaubenskongregation vorgeiragene eu«c Akzentsetzung für dıe Ööku-
meniısche Praxis der römiıschen Kırche als ‚„Eıinheıt UNC. Unterschiede‘‘)

verheißungsvoll,; und alle Beteuerungen, dalß die Entwicklungen der
kırchlichen Lehre der römiıischen Kırche ach en se]len, sind für
mich In jeder Hınsıcht glaubwurdıg

Was allerdings gerade Aaus der Perspektive der Reformationskirchen ke1-
nestialls wünschen und hoffen er glücklicherweıse auch nıcht
befürchten ist, das sind Lehrentscheidungen (samt den entsprechenden kır-
chenrechtlichen Maßnahmen) auf römischer Seıte, die nachlässıg 1ın der
aCc Oder unzeıitig waren und dadurch geelgnet, dıie Autorıtät und yber-
netische SB der leitenden Organe der römischen Kırche aufs pıe
setzen

Die Reformationskirchen können den faszınıerenden Entwicklungs-
und Konkretisierungsprozeß kirchlicher Lehre 1m römischen Katholizısmus
NUur stören, WeNnN S1e ihrerseıts die Bereitschaft unsicherem Entgegenkom-
iInen zeigen oder den höchst problematischen dealen eines erwecklichen
Latitudinarismus uldigen; und ann gal och die römische Kırche auf die-
se Bahn drängen versuchen. Denn Was die Weltchristenheıt instand
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s den Herausforderungen einer Weltgesellschaft dem Vorzeichen
der Hochtechnologie standzuhalten und in einer sozlalpolitisch wirksamen
Weise für den Menschen einzutreten, das ist nıcht dıe organisatorische Eın-
eıt als solche und jeden Preıis, sondern VOI em dıe ege un Verbes-
SCTUNg der überlieferten Gestalten kirchlicher Lehre als orientierungskräf-
tıge und wirksame Steuerinstrumente für dıe sozlale Praxıs der Kırche.
nter diesem Gesichtspunkt besteht überhaupt eın nla. die vieliac
beobachtende CUuCcC Selbstbesinnung der Kırchen auf die ıIn ihnen überliefer-
ten Gestalten kırchlicher Lehre als ‚„Isolatıonısmus und Neokonfessionalıs-
mMus  c& diffamıeren

reilich, selbst WeNnNn einmal ın den authentischen oder definierten
Bestand der Lehre der römiıschen Kıirche eıne solche, iıhre eigene Tradıtion
konkretisierende Selbstunterscheidung dieser Lehre VO  —; ihrem Gegenstand
aufgenommen se1ın wird, würde damıt ZWal sicherlich den vielen
schon vorhandenen Strukturparallelen zwıschen der reformatorischen und
der römischen Theologıe eiıine eu«cC hinzugefügt werden, aber keineswegs die
inhaltlıche Identıtät zwischen römisch-katholischer und reformatorischer
Theologıe hergestellt se1n. 1elmenr würden auch in diesem Fall viele und
weitreichende inha  1C Unterschied zwıschen den verschiedenen Gestal-
ten kirchlicher Lehre erhalten bleiben

ber der Beseıtigung dieser Dıfferenzen und der Erzielung einer Eın-
heitsgestalt kırchlicher Lehre äng eben das Schicksal der ÖOkumene auch
gal nıcht ondern 1U daran hängt CS, ob und wıiewelıt alle beteiligten Kır
chen AaUus Gründen jeweıils ihrer ureigensten Lehrtradıtion diese selber
VO Gegenstand er kirchlichen Lehre unterscheıiden, daß dessen Einheit
als Uurc solche Dıfferenzen ıIn seiner lehrmäßigen Erfassung nıcht berührt
und diese Dıfferenzen damıt auch nicht als ausreichende Gründe einer
Exkommunikation begriffen werden. ; Fes auf die Entwertung und Neu-
fralisierung der überlieferten Lehre kommt 6S d sondern auf deren Selbst-
konkretisierung (durch Selbstunterscheidung VON ihrem Gegenstan: bıs
hın derjeniıgen Eıinsıcht, die die ufhebung der Exkommunikatıon mÖg-
iıch macht

Nur sıch dıe Kırchen und ihre Theologien in diesem Bemühen verein1-
SCNH, gehen S1Ie mıiıt der Kirchenspaltung des 16 Jahrhunderts als einem
Gericht ottes 1ın dem auch seine na wıirksam Warlr und ist



NM  GEN

CI 7,363 1511.
CM 7,362 JT 29—31
BSLK 415 14ft.a c C Einen exemplarıschen USdTuC hat dieses Differenzbewußtsein be1l Luther selbst ın einer
unscheinbaren redaktıionellen abnahme gefunden Er SCNHIE| den ersten eıl der Schmal-
kaldıschen Artikel miıt dem Satzı ‚„„Diese Artikel sınd In keinem Zank och Streit, weil WIT

beiden Teıilen dieselbigen glauben un bekennen‘‘; STrTrEIC ann ber das erste Verb,
dalß dıe Endfassung des exties lautet ‚weıl WIT beiden Teilen dieselbigen eken-

nen  .. 415 Dies ist en unmıßverständlicher uUuSdruc. erstens des Bewu  sSeINSs
einer Dıfferenz zwıschen ‚„glauben‘“‘ und ‚„‚bekennen‘‘ und zweıtens des Bewulitseins, dal3

1m vorlıegenden Zusammenhang eben das ‚„„‚vDekennen‘‘, Iso dıe rechtsver-
bindliıche Gestalt kirchlicher Lehre geht
In seinem Werk Diaskepsis de fundamentalı dissensu doctrinae Evangelıcae-Lutheranae
Calvinıanae SCH Reformatae, Wiıttenberg 1626, pA
In seiner Schrift: Calvınısmus Irreconcıihabilis, Wıttenberg 1644, dort im Anhang die
bereits aus dem Te 1627 stammende Abhandlung: De quaestione theologica: Quae Dog-
mata ad Salutem reditu sınt necessarla. Die dort gegebene Antwort lautet 7u glauben
sind alle ren, dıe entweder dıe Voraussetzung der die unmıiıttelbaren der miıttelba-
ren Konsequenzen der Lehre VON der Rechtfertigung alleın Urc die Aneignung des all-
SCHUSSAMEN Verdienstes Christı 1m Glauben sınd.
Vgl Schmidt, Die ökumenische ewegung auf dem europäischen Festlande 1m un!
18 Jahrhundert, 1n Rouse/Neaaıl! (Hg.), Geschichte der ökumenischen ewegung,
Göttingen 100—167, dort
FA Zinzendortifs ökumenischem Programm vgl Heınz otel, Zinzendorf als Öökumeni-
scher eologe, eo Dıiss. ase 1942; 1E7Z Blanke, Zinzendorf und die Einheit der Kın-
der Gottes, 1950
7u Zinzendortifs reuzestheologie vgl Uttendörfer, Zinzendorfs relig1öse Grundgedan-
ken, 1935; erhard, Kreuzestheologie. Das reformatorische Anliegen in Zinzendortis
Verkündigung, 1937
Vgl Schmidt (0. Anm 116
Vgl OUSe,  el Anm
Zu Calıxt vgl Schüssler, eoOrg Calixt, Theologıe und Kirchenpolitik, eo Dıiss.
1e] 1954

13 Das sind bekanntlıc die h1er Punkte des S1014 Chicago-Lambeth Quadrilateral, das
18386 in den USA entworfen VO  — der Lambeth-Konferenz mıiıt einigen Veränderungen
1888 ANZCHNOMMEN wurde und Von jer AUSs eine fundamentale Bedeutung für die Program-
matı VO  — Z Eb and er SCWAN, vgl Rouse,  el 345, 362f1; ı88 IS ZE: 55 283
Vgl Norman ykes, Okumenische Bewegungen In Großbritannien 1mM 17 und ahrhun-
dert, in OUSe,  el nm 16/7—230, dort 214

15 A.a.0O 219
16 Der Ort der Begegnung und Verbindung dieser beiden Tradıtionen einem einheitlichen

ökumenischen Programm Wal der nordamerıkanısche Kontinent Vgl einstweılen Herbert
Yoder, Christliche Einheit im Ameriıka des Jahrhunderts, 1n Rouse,  €el. 0. Anm. /)

1/
300—359, bes
Vgl z.B Rouse.  €1 (0. nm I1 3251

18 Dieses Interesse domiıiniert schon die Arbeıiıt der Konferenz VO  — 1937 in Edinburgh; vgl
Rouse/Neill nm I1 39f, 4A8

19 11 Abs C Satz
20 S50 uch Feiner In seinem Kommentar ZU Ökumenismusdekret, 1nN: 'IhK 13, 88T.

3074 mıiıt 3011
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22 Der ext der Konkordie spricht durchgehend LLUT das (vom Evangelıum als dem lebendigen
Wort Gottes selbst gewirkte) ‚„gemeinsame Verständnis des Evangelıums““, welches in der
reformatorischen Rechtfertigungslehre L1LUT explizıert wiırd, als den eigentlichen TUN! der
Kirchengemeinschaft N1IC| ber die Rechtfertigungslehre der irgendeıine andere theo-
logisch-lehrmäßige Darstellung dieses Evangeliumsverständnisses.

23 Vgl ‚„Miıt der Zustimmung der Konkordie erklären die Kırchen In der Bindung
die SIe verpflichtenden Bekenntnisse.

Die orthodoxe IC und der ensch
in der bedrängten Welt VON eute

VON GRIGORIOS KEA  KIS

Wır eiinden uns, SCHAUSO w1e UNseIC Kırchen, in eıner paradoxen Sıtua-
t1on. Wır wollen eın ema behandeln, Von dem viel geredet wırd, des-
sCH Realısıerung aber immer och iın die Ferne rückt Irotz dieser Parado-
16€, der gerade deshalb, wollen WIT nıcht resignleren, sondern versuchen,
uUuNseIcCcHN Beıtrag ach Kräften eısten. Dıies möchte ich 1er auch Lun,
indem ich nıchts Eigenes beabsichtige, WwW1e der Kırchenvater
Johannes VON Damaskos „ EPÖ Yap EWOV 0101  EV  6 Ich werde mich
bemühen, ber den Friıedensbeıitrag der orthodoxen Kirchen berichten,

ber das letzte Dokument, das VON Vertretern er orthodoxen Kırchen
im November 1986 auf der 111 vorkonzılıaren Panorthodoxen Konferenz
(Chambesy, 28 Oktober Db1s November verabschiedet wurde. Es
handelt sıch das erste offizielle Dokument dieser Problematık, das
VOINl en 14 orthodoxen Kırchen getiragen wird.

hre SC Gott un auf Yden Frieden

‚„Gepriesen sel das eic des Vaters, des Sohnes und des eıliıgen Ge!l1-
stes “* Damıt begınnt ede Eucharistiefeier In der orthodoxen rehe: denn
dıe Quelle jedes Anfangs und jeder Entfaltung jeg bel Gott selbst Proto-
ogle und Eschatologie, das und das Q, der Anfang und das Ende fallen

uch Anfang und Ende, WI1Ie auch der Anfang und das
Ende der Welt überhaupt, lıegen be1l Gott aiur mussen WIT Gott die Ehre
erweıisen, mMUussen WITr ihm danken SO auch ank und Doxologie
N, und 6S ist sehr interessant, daß der evangelısche eologe
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